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gen zugedacht, die das Gleichgewicht auf der Apenninenhalbinsel ge-
währleisten konnten. Die größte Bedeutung maß er der Regelung bei,
daß Markward von Annweiler mit seinen Gebieten Lehnsmann des
Papstes werden sollte, was allein eine wirkliche Vergrößerung des
kirchlichen Machtbereiches bedeutet hätte. Insgesamt stehe der Inhalt
keineswegs im Widerspruch zu den tatsächlichen Verhältnissen3. Im
Jahr darauf replizierte Julius Ficker mit einem Beitrag unter dem glei-
chen Titel. Er pflichtete Winkelmann zwar bei, daß das Dokument in
weiten Teilen mit der Sachlage der Zeit vereinbar sei, nahm allerdings
die Schlußpassage hiervon aus. Die Vorstellung, der Kaiser habe die
Kirche als Eigentümerin der Mark Ancona und des Herzogtums Ra-
venna anerkannt, die vor seinem Tod nie von ihr beansprucht worden
seien, war für ihn sehr unwahrscheinlich. Dieser Teil sei durch Mark-
ward gefälscht worden4. Mit einigem zeitlichen Abstand versuchte
1907 Fritz Gerlich in seiner Dissertation, das Dokument zur Gänze
als Fälschung zu kennzeichnen. Der Text in den von ihm als sehr un-
zuverlässig erachteten Gesta Innocentii sei an der Kurie hergestellt
worden, um die Politik Innocenz’ III. im Hinblick auf ein einheitli-
ches Italien unter päpstlicher Hegemonie moralisch zu rechtfertigen5.
In der Folgezeit setzte sich trotz des mit großer Bestimmtheit geäu-
ßerten Urteils von Gerlich weitgehend die Meinung durch, das Do-
kument sei echt6.
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